
Begleitende Maßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt Bretten bei der Durchführung von 

Großveranstaltungen (u.a. Peter- und Paul-Fest)
und Straßenfesten im Stadtgebiet

„Damit Ihre Feier kein Feuer wird!”

Stadt Bretten in Zusammenarbeit mit 
Thomas Reiff, Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe - FG Öffentlichkeitsarbeit
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Merkblatt zum Brandschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser Dokumentation möchten wir Sie als Mitwirkende und Betreiber von Ständen
während Großveranstaltungen wie  z. B. dem Peter- und Paul-Fest oder auch Straßen-
festen im Stadtgebiet der Melanchthonstadt Bretten mit den wichtigsten Informationen
zum vorbeugenden Brandschutz ausstatten.

Sie werden erkennen, dass es sich bei den hier aufgelisteten Vorgaben nur um
Mindestanforderungen im vorbeugenden Brandschutz handelt. Diese aber sind grund-
sätzlich von Ihnen zu beachten und auch einzuhalten.

Bei Bedarf werden weitergehende Maßnahmen im Einzelfall direkt an Sie durch die
Baurechtsbehörde bei der Stadt Bretten herangetragen und mit Ihnen besprochen.

Für die Beantwortung Ihrer Fragen in diesem Zusammenhang steht Ihnen der zustän-
dige Sachbearbeiter unter Tel. 07252 / 921-360 oder per e -Mail unter 
stadt@bretten.de zur Verfügung.

Bitte zögern Sie nie bei Bränden und anderen Unglücksfällen sofort die Feuerwehr zu
alarmieren.

Ihre aktive Mitwirkung bei der Einhaltung der hier dargelegten vorbeugenden Brand-
schutzmaßnahmen und auch ein schnelles Handeln Ihrerseits können dazu beitragen,
großen Schaden an Mensch und Leben zu verhindern.

Wir wünschen Ihnen und uns fortwährend einen erfolgreichen und schadlosen Verlauf
aller in der Stadt Bretten stattfindenden Feste.

Bretten, den 17.03.2003

Leonhardt
Bürgermeister

Sie haben Fragen, Anregungen oder Tipps ?
stadt@bretten.de   Fon 07252/921-0   Fax 07252/921-160
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Bei der Planung der Veranstaltung...

Schon während der Planung der Veranstaltung können Sie vorbereitende Maßnahmen
treffen, die nicht nur der Feuerwehr und den Rettungsdiensten, sondern auch den
Besuchern und somit Ihnen helfen. 

Zufahrtsmöglichkeiten:

? Sorgen Sie frühzeitig für genügend Parkmöglichkeiten. So ermöglichen Sie Ihren
Gästen nicht nur ein problemloses Abstellen ihrer Fahrzeuge, sondern können dazu
beitragen, dass die Anfahrtswege für Rettungskräfte, aber auch für Sie und Ihre
Lieferanten frei bleiben. Natürlich dürfen diese dann nicht mit ihren Fahrzeugen die
Rettungswege blockieren.

? Immer wieder kommt es vor, dass ein Feuerwehrfahrzeug oder ein Rettungswagen
in einen Veranstaltungsbereich hineinfahren muss. Bitte beachten Sie deshalb, dass
die Wege für Einsatzfahrzeuge mindestens drei Meter breit sein und eine lichte
Höhe von 3,50 Meter haben müssen. In Kurven sollte die Breite mindestens fünf
Meter betragen. 

? Findet die Veranstaltung in einer Straße statt, in der Gebäude mit mehr als drei
Geschossen vorhanden sind, muss die Durchfahrbreite ebenfalls mindestens fünf
Meter betragen. So kann gewährleistet werden, dass die Feuerwehr eine Drehleiter
zum Einsatz bringen kann.

? Bedenken Sie, dass überstehende Teile Ihres Standes in den Fahrweg hineinragen
oder den Einsatz einer Drehleiter behindern könnten.
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Beim Aufbau...

Standort des Standes:

? Beim Aufbau sollten Sie darauf achten, dass keine Löschwasserentnahmestel-
len blockiert werden. Gerade Unterflurhydranten, die man an der typischen ovalen
Form der Schachtdeckel erkennt und die die wichtigste Grundlage für die Wasser-
versorgung bei der Brandbekämpfung stellen, werden oft ohne böse Absicht durch
Stände, Wägen o.ä. zugestellt. Halten Sie auch die vorhandenen Hinweisschilder
frei, um ein schnelles Auffinden der Hydranten zu ermöglichen.

Hinweisschild eines UnterflurhydrantenAbdeckung eines Unterflurhydranten

Nutzen Sie keinesfalls gekennzeichnete Feuerwehrstellflächen und -zufahrten. Das
Gleiche gilt für Einrichtungen wie Löschwassereinspeisungen, Überflurhydranten
oder auch Notausgänge von Gebäuden.

Einspeisung für eine SprinkleranlageHinweis auf eine Brandschutzzone

Elektrische Installationen:

? Elektrischer Strom kann nicht nur Menschen verletzen, sondern auch eine Brandursa-
che sein. Alle elektrischen Installationen sollten deshalb nach den Regeln der
Technik (VDE), im Idealfall nur durch Fachpersonal, ausgeführt und entsprechend
abgesichert werden. Verbinden Sie bitte keine Mehrfachstecker miteinander und
überlasten diese durch das Anschließen von zu vielen Geräten. Kabeltrommeln
müssen beim Gebrauch grundsätzlich vollständig abgerollt werden. Vermeiden Sie
dabei "Kabelsalat". Scheinwerfer sind mit einem Sicherheitsabstand von mindes-
tens 1,50 Metern von brennbaren Stoffen sicher anzubringen. 
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Abstände und Material:

? Halten Sie mit Ihren Ständen möglichst einen Sicherheitsabstand zum nächsten
Stand und zu Gebäuden ein. So kann im Falle eines Brandes eine schnelle Ausbrei-
tung des Feuers verhindert werden. 

? Für Überdachungen zwischen Gebäuden sollten Sie nur Material nutzen, das
mindestens schwerentflammbar ist. Das gilt insbesonders wenn diese an Wände
mit Fenstern oder an Wänden mit einer brennbaren Außenhaut angebracht werden. 

? Die tragenden Bauteile, die Sie für Ihren Stand verwenden, müssen wenigstens
schwerentflammbar oder aus einem Material sein, das nicht selbst brennt und bei
Beaufschlagung durch Feuer nicht brennend abtropft. Verwenden Sie auch nur
gehobeltes Holz, da dieses schwerer zu entzünden ist. Alle Abspannungen
müssen aus nichtbrennbaren Stoffen bestehen. 

? Vorhänge und Dekorationen sollten mindestens schwerentflammbar sein und
dürfen den Fußboden nicht berühren. Für das Füllen von Ballons darf nur nichtbrenn-
bares Gas oder Druckluft verwendet werden.

Fluchtwege:

? Sorgen Sie dafür, dass die Gäste in
Ihren Räumlichkeiten bei einem Feuer
diese so schnell wie möglich
verlassen können. Um dies zu ermögli-
chen und dabei Panik zu verhindern,
müssen ausreichende Ausgänge
vorhanden sein. Als Richtwert gilt,
dass von jedem Platz der Weg zu
einem Gang nicht weiter als 5 Meter
und bis zum nächsten Ausgang nicht
länger als 30 Meter sein sollte. 
Die Breite des Rettungsweges
hängt von der Anzahl der Personen

ab: für je 150 Personen ist 1 Meter zugrunde zu legen. Die Mindestbreite muss
jedoch 1 Meter betragen.
In Zelten kann, unabhängig ob es sich um Sitz-, Steh- oder Tischplätze handelt, auf 1
m2 Platzfläche mit zwei Personen gerechnet werden. 
Wenn die Ausgänge aus den Räumlichkeiten nicht deutlich erkennbar sind,
beispielsweise in einem Keller, müssen diese unbedingt bis ins Freie beschildert
und gegebenenfalls sogar beleuchtet werden. Wenn Sie geschlossene Räume für
die Veranstaltung nutzen, müssen diese über mindestens zwei voneinander
unabhängige Ausgänge verfügen.
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Heiße Geräte:

? Heizstrahler, Fritteusen, Grille und andere Geräte, die sich erhitzen, müssen so
aufgestellt oder abgeschirmt sein, dass weder Teile des Standes noch der Dekora-
tion in Brand geraten können. Gefahren gehen hier nicht nur von offenem Feuer oder
Funkenflug, sondern auch von Wärmeleitung und -strahlung aus. Die Geräte dürfen
bei Gedränge nicht umgestürzt werden können. 

? Oft verletzen sich Menschen dadurch, dass sie versehentlich ein heißes Gerät wie
einen Grill berühren. Achten Sie deshalb darauf, dass solche Geräte nicht unbeab-
sichtigt berührt und keine Gegenstände auf ihnen ablegt und dadurch entzündet
werden können. 

Gasflaschen:

? Lagern Sie Flüssiggas-
flaschen nicht in Räumen, die
sich unter der Erdgleiche
befinden oder in Flucht- und
Rettungswegen. Vorratsfla-
schen dürfen nicht im Bereich
von Ständen sondern nur in
sicherem Abstand gelagert
sein. Bitte achten Sie darauf,
dass die Flaschen durch
Anketten gegen ein Umfallen
gesichert sind. Von ihnen
geht nicht nur Brandgefahr aus:
Gasflaschen, an denen das
Ventil defekt ist, können sich
zu lebensgefährlichen Ge-

schossen entwickeln. Grundsätzlich sind natürlich die Technischen Regeln für
Flüssiggas (TRF) einzuhalten.
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Während der Veranstaltung...

Löschgeräte:

? Bitte halten Sie während der ganzen Veran-
staltung an gut sichtbaren und zugänglichen
Stellen Löschgeräte bereit. Hier eignen sich
besonders die gängigen Handfeuerlöscher
mit Löschpulver für die Brandklassen A, B und
C. Aber schon ein angeschlossener Garten-
schlauch oder ein Eimer mit Wasser kann viel
verhindern. 
Eine Anmerkung: Feuerlöscher sind alle zwei

Jahre mindestens einmal auf ihren
ordnungsgemäßen Zustand durch
einen Sachkundigen prüfen zu
lassen.
Für die Mindestzahl der bereitzuhaltenden Feuerlöscher empfehlen wir
folgende Richtwerte:

wie oben, für jede weiteren angefangenen 500 m2 je ein
Löscher

über 1000 m2

Wie oben, für jede weiteren angefangenen 300 m2 je ein
Löscher

bis 1000 m2
ein Löscher (mindestens 6 kg)bis 100 m2

Zahl der FeuerlöscherÜberbaute Fläche

Von den Feuerlöschern sollten mindestens die Hälfte Pulverlöscher mit 12 kg, die
übrigen mit 6 kg Löschmittelinhalt sein. An Stelle mehrerer Feuerlöscher können
auch größere Löschgeräte verwendet werden.
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Wenn Sie mit heißen Fetten, beispielsweise in einer Fritteuse, arbeiten, sollten Sie
unbedingt auch wenigstens einen CO2-Löscher bereithalten. Bei einem Fritteusen-
brand können Löschversuche mit Wasser eine gefährliche Fettexplosion auslösen.
Bei der Einweisung Ihrer Helfer in den Umgang mit Feuerlöschern unterstützt Sie Ihre
Feuerwehr.
Außerdem empfiehlt es sich, im Küchenbereich eine Löschdecke sowie grundsätz-
lich einen Verbandskasten (z.B. aus einem Pkw) bereitzuhalten. 

Notruf:

? Stellen Sie während der Veranstaltung sicher, dass Sie jederzeit über die 

   1 12 die Feuerwehr 

1 10 die Polizei

1 92 22 den Rettungsdienst alarmieren können.

Zwar verfügt inzwischen nahezu jeder über ein Mobiltelefon, aber oft ist gerade dann,
wenn ein Handy dringend benötigt wird, keines griffbereit. Deponieren sie deshalb
beispielsweise ein Gerät an einer Kasse. Bestimmt kann Ihnen ein solches Telefon
auch für andere Zwecke nützlich sein. Bitte beachten Sie, dass bei Mobiltelefonen
die Notrufnummer 1 92 22 entfällt. 

Notbeleuchtung:

? Halten Sie bei Veranstaltungen am Abend oder die sich in die Nacht hinziehen für
einen Stromausfall Notbeleuchtung, z.B. Taschenlampen, in ausreichender Menge
bereit.

Abfallentsorgung:

? Verwenden Sie ausschließlich Abfallbehälter aus nichtbrennbaren Materialien,
die mit dichtschließenden Deckeln versehen sind. Sie sollten diese regelmäßig
und in nicht zu langen Abständen leeren. Es empfiehlt sich, diese bei Veranstal-
tungsende ins Freie zu bringen. Dies soll verhindern, dass heiße Abfälle oder
Zigaretten ein Feuer entfachen können.

? Sammeln Sie keinen brennbaren Abfälle in unmittelbarer Nähe von Gebäuden. Eine
mögliche Lösung, die viele Vorteile mit sich bringt, wäre ein nichtbrennbarer Müllcon-
tainer an einer zentralen Stelle. Dies würde nicht nur die regelmäßige Entleerung der
Müllbehälter erleichtern, sondern kann Ihnen auch Arbeit bei der Entsorgung und
vielleicht sogar Kosten ersparen.
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Begleitende Maßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bretten bei der
Durchführung von Großveranstaltungen (u.a. Peter- und Paul- Fest) und
Straßenfesten im Stadtgebiet 

Allgemeines:

Von Seiten der Feuerwehr Bretten mit ihren Abteilungen werden für die o.g. Veranstal-
tungen folgende Maßnahmen im Bereich der Vorbereitung des abwehrenden Brand-
schutzes getroffen:

1. Die Feuerwehr Bretten hält je nach der räumlichen Ausdehnung der Feste für den
Einsatzfall Einsatzkräfte und die notwendigen Gerätschaften im Feuerwehrhaus
Breitenbachweg 7 oder anderen Abteilungen bereit.

2. Um die Sicherheit bei größeren Menschenansammlungen zu gewähr -leisten,
übernimmt die Feuerwehr bei Bedarf eine angemessene Brandwache. 
Im Kernstadtbereich orientiert sich diese in der räumlichen Zuordnung schwerpunkt-
mäßig auf den Marktplatz und mögliche Festumzüge.

3.  Eine Brandwache der Feuerwehr Bretten wird ebenfalls für den Fall der Durchfüh-
rung eines Feuerwerkes gestellt. 
Des weiteren übernimmt die Feuerwehr die Absperrung des Feuerwerk-Abbrenn-
platzes. Ein Löschfahrzeug – zur Sicherstellung des Brandschutzes – wird in unmit-
telbarer Nähe stationiert.

4. Vor Großveranstaltungen wird der jeweilige Festbereich durch fachkundiges
Feuerwehrpersonal in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen der Stadtverwal-
tung sowie der Polizei abgenommen, um auch im Bereich des vorbeugenden Brand-
schutzes gemeinsam tätig zu werden. 
Eventuelle Mängel können so auch vor Veranstaltungsbeginn erkannt und beseitigt
werden. 
Beachten Sie dazu ggf. auch Ihre Vertragsbedingungen als Mitwirkende bzw.
Festbeschicker.

5. Während der Veranstaltungen wird dann eine der Veranstaltungsgröße angepasste
Bestreifung des Festbereiches in Fortführung des Punktes 4 vorgenommen.
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Besonderheiten im Zusammenhang mit der Durchführung des Peter– und Paul
-Festes

1. Für das Peter-und-Paul-Fest hält die Feuerwehr Bretten an folgenden Standorten
Löschgeräte bereit:

? Sporgasse Hausnummer 18
? St.-Laurentius-Kirche, Promenadenweg
? Zoohandlung, zwischen Sporgasse und Weißhofer Straße
? Altes Rathaus, Marktplatz
? Parkplatz Volksbank, Melanchthonstraße
?  Amtshof, Obere Kirchgasse
? Im Schäferlager, Untere Kirchgasse
? Am Seedamm 4
? Untere Kirchgasse, beim Stand der Schmiede

Diese Standorte unterliegen einer jährlichen Überprüfung.

2. Die Feuerwehr Bretten hält für dieses Fest eine Mannschaftsstärke für die Besetzung
eines Löschzuges und die dazugehörenden Gerätschaften im Feuerwehrhaus Breit-
enbachweg 7 bereit.

3.- 5. Analoge Verfahrensweise wie zu anderen Veranstaltungen.
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